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Die Technische Hochschule Köln
veranstaltet am 3. und 4. Novem-
ber die Konferenz „Clash of Rea-
lities – International Conference on
the Art, Technology and Theory of
Digital Games“. Die Konferenz bie-
tet Vorträge, Diskussionsrunden
und Workshops zu Design, techno-
logischen Entwicklungen und ge-
sellschaftlicher Wahrnehmung von
digitalen Spielen. Das komplette
Programm steht im Internet. (ame)
www.clashofrealities.com

Die Kölner Musikhochschule lädt
zum Konzertabend „Jazzlines: Big
Band“ am Freitag, 30. Oktober, um
19.30 Uhr im Kammermusiksaal,
Unter Krahnenbäumen 87, ein. Der
Eintritt ist frei. (ame)

Die Kunsthochschule für Medien
lädt zur Preisverleihung des Film-
wettbewerbs „kurzundschön“ ein.
Am Mittwoch, 28. Oktober, um 20
Uhr werden im Cinenova, Her-
brandstraße 11, die Nominierten,
Preisträger und Gewinnerfilme al-
ler Kategorien präsentiert. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich. Anmel-
dung per E-Mail. (ame)
kus@wdr.de

Das Collegium musicum der Uni-
versität Köln spielt am Mittwoch,
28. Oktober, Klaviersonaten von
Aleksandr Skrjabin zum 100. Todes-
jahr des Komponisten. Die Auffüh-
rung findet ab 20 Uhr in der Aula
der Universität, Hauptgebäude, Al-
bertus-Magnus-Platz, statt. (ris)

Die Alanus Hochschule für Kunst
und Gesellschaft stellt sich bei ei-
nem Infotag am Samstag, 30. Okto-
ber, vor. In der Zeit von 10 bis 16
Uhr gibt es Auskünfte zu den rund
20 Studiengängen. Der Eintritt ist
frei. Ein kostenfreies Pendel-Taxi
verbindet die beiden Standorte der
Hochschule in Alfter. (ris)
www.alanus.edu/studieninfotag

Die Bildungsmesse Berufe live Köln
findet am Freitag und Samstag, 6.
und 7. November, statt. Hier kön-
nen sich die Besucher bei rund 130
Ausstellern über Ausbildungs- und
Studienangebote informieren. Au-
ßerdem erhalten Schüler, Eltern
und Lehrer Informationen zu Aus-
landsaufenthalten und zu Bewer-
bungen. Berufe live findet statt in
der Kölner Messe: am Freitag von 9
bis 14 Uhr und am Samstag von 9
bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. (ame)

Zu einem Info-Abend für Eltern
lädt die Technische Hochschule ein.
Von 17 bis 18.30 Uhr können Eltern
sich beraten lassen, wie sie ihr Kind
bei der Studienwahl unterstützen
können. Die Veranstaltung findet
auf dem Campus Südstadt, Claudi-
usstraße 1, Raum 245, statt. Online-
Anmeldung erforderlich. (ame)
www.th-koeln.de

Die Rheinische Fachhochschule
Köln veranstaltet das 9. Forum Me-
diendesign am 7. November. Der
Kongress findet von 14 bis 22 Uhr
im Filmforum im Museum Ludwig,
Heinrich-Böll-Platz, statt. Der Ein-
tritt ist frei. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. (ame)

Die Universität Köln lädt am Mon-
tag, 2. November, ein zum Vortrag
„50 Jahre keine Strafverfolgung zu
Auschwitz – warum erst jetzt wie-
der?“ mit dem Kölner Strafrechtler
Cornelius Nestler. Die Vorlesung be-
ginnt um 19 Uhr im Hörsaal C im
Hörsaalgebäude der Universität, Al-
bertus-Magnus-Platz. (ame)
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Pionierarbeit gegen kriminelle Firmen
UNIVERSITÄT Kölner Wissenschaftler arbeiten an einem Modellgesetz zum Unternehmensstrafrecht – Mit neuem Recht
könnten Milliarden-Euro-Klagen wie in den USA möglich werden – Diskussion auch unter Bundestagspolitikern
VON DIRK RIßE

Der größte Skandal der jüngsten
deutschen Unternehmensge-
schichte wurde im September die-
ses Jahres aufgedeckt. Die US-
amerikanische Umweltschutzbe-
hörde teilte mit, dass der Autokon-
zern VW millionenfach manipu-
lierte Software in seine Autos ein-
gebaut hatte, umAbgasgrenzwerte
zu schönen. Die Folgen für VW
sind vermutlich drastisch: Exper-
ten gegen davon aus, dass Millio-
nenAutos zurück in dieVW-Werk-
stätten beordert werden müssen
und die USA das Unternehmen zu
einer Milliarden-Dollar-Strafe
verurteilen. Und Deutschland?
Könnte VW zu einer Ordnungsbu-
ße von gerade einmal zehn Millio-
nen Euro verdonnern.

Das Problem sei in Deutschland,
dass es kein Unternehmensstraf-
recht gibt, erläutert der Kölner
Wirtschaftsrechtler Michael Kubi-
ciel. Korrupte Firmen oder Unter-
nehmen, die wie VW gegen Um-
weltauflagen verstießen, müssten
– ähnlich wie Parksünder – ledig-
lich eine Ordnungsstrafe zahlen,
die bei zehn Millionen Euro gede-
ckelt ist. „Wirksame Sanktionen
sehen anders aus“, sagt Kubiciel.
„Wenn man Facebook oder Google
wegen Datenrechtsverstößen mit
Ordnungsstrafen von zehn Millio-
nen Euro droht, sagen die bloß: in-
teressant.“ Drohe dagegen das US-
amerikanische Justizministerium
mit Klagen, änderten deutsche und
europäische Firmen sofort ihre
Standards. Selbst der Fußballver-
band Fifa habe erst reagiert, als die
amerikanische Staatsanwaltschaft
die Ermittlungen an sich zog. Pro-
blematisch sei auch, dass derzeit
die ermittelnden Staatsanwälte
darüber entscheiden können, ob
überhaupt ein Verfahren gegen ei-
ne Firma eröffnet wird oder nicht.

Im Strafrecht wäre ein Verfahren
vorgeschrieben, so Kubiciel.

Kubiciel und ein Team von Köl-
ner Juristen wollen nun Pionierar-
beit leisten und ein deutsches Un-
ternehmensstrafrecht ausarbeiten.
Binnen zwei Jahren soll ein Geset-
zestext entstehen, der anschlie-
ßend der Fachöffentlichkeit und
der Politik vorgestellt werden soll.
Mit dem Modellgesetz knüpfen
die Experten thematisch an einen
Entwurf an, den die rot-grüne Lan-
desregierung unter der Regie von
Justizminister Thomas Kutschaty
derzeit ausarbeitet. Kernpunkte
des Papiers sind Unternehmens-
strafen bis zu zehn Prozent des
Umsatzes einer Firma und Aus-
schluss von öffentlichen Subven-
tionen.

Dass ein deutsches Unterneh-
mensstrafrecht dringend notwen-
dig sein könnte, zeigen die zuneh-
menden Korruptionsskandale der
vergangenen Jahre: Eine Wegmar-
ke war der Siemens-Betrug im
Jahr 2007: Etwa 1,3 Milliarden
Euro sollen in dubiose Kanäle ge-
flossen sein, um im Ausland Auf-

träge zu erhalten. Die US-Börsen-
aufsicht und die Staatsanwalt-
schaft ermittelten, Manager wur-
den entlassen, einige gar von Ge-
richten verurteilt. Siemens kostete
das mehr als zwei Milliarden Euro
an Strafe, Steuernachzahlungen
und Anwaltshonoraren. Die Deut-
sche Bank musste 2,5 Milliarden

Euro in den USA und Großbritan-
nien zahlen, weil Mitarbeiter meh-
rere wichtige Zinssätze manipu-
liert hatten.

Der Kölner Forscher Kubiciel
hält die Einführung des neuen
Strafrechts für sinnvoll, weil deut-
sche Firmen international benach-
teiligt würden. Während deutsche
Firmen im Schadensfall Milliar-
denbeträge in den USA zahlen
müssten, kämen US-amerikani-
sche Firmen fast straffrei bei ähnli-

chen Delikten in Deutschland da-
von. „Von einer Waffengleichheit
imArsenal deutscher und amerika-
nischer Firmen kann keine Rede
sein“, sagt der Wissenschaftler.
Deutschland müsse reagieren,
auch weil immer mehr europäische
Staaten eigene Unternehmens-
strafrechte etablierten. So schuf
Großbritannien 2011 mit dem Bri-
baryAct die Grundlage dafür, dass
das Serious Fraud Office ausländi-
sche Unternehmen sogar für die
Bestechung von Amtsträgern in
Drittstaaten mit hohen Strafen be-
legen kann. Kubiciel fordert statt
der vielen einzelstaatlichen Lö-
sungen nun ein internationales
Strafrecht für alle Firmen.

Das Kölner Forschungsvorha-
ben könnte die Diskussion um das
Unternehmensstrafrecht wieder
forcieren. Immerhin steht es als
Prüfauftrag im Koalitionsvertrag
der Bundesregierung. Unterstüt-
zung kommt von der SPD: Wenn
schwere Straftaten von Unterneh-
men nur als Ordnungswidrigkei-
ten geahndet würden, verharmlose
das die Taten, betont Bundestags-

abgeordneter Dirk Wiese. „Die
maximale Höchststrafe von zehn
Millionen Euro aus dem Ord-
nungswidrigkeitenrecht können
manche Weltkonzerne aus der Por-
tokasse zahlen.“ „Kriminelles
Handeln darf sich gerade auch für
Unternehmen nicht lohnen“, sagt
auch die rechtspolitische Spreche-
rin der CDU-Bundestagsfraktion,
Elisabeth Winkelmeier-Becker.
Die Politikerin will aber allenfalls
das bestehende Recht verschärfen.
„Strafrecht setzt individuelle
Schuld voraus, das geht nur bei
den handelnden Personen selbst.“
Auch der Bundesverband der
Deutschen Industrie ist gegen ein
Unternehmensstrafrecht. Schließ-
lich könne der Staat außer den
Ordnungsbußen auch sogenannte
Gewinnabschöpfungen vorneh-
men, also Gewinne, die Unterneh-
men durch unlautere Methoden
eingenommen haben, wieder rück-
gängig machen, sagt Heiko Wil-
lems, Leiter der Rechtsabteilung.
Hier könnten schnell Beträge von
einigen Hundert Millionen Euro
zusammenkommen.

VW geriet wegen manipulierter Abgasangaben insVisier der US-Behörden. Symbolfoto: dpa

Wissenschaftsteam
Die Kölner Forscher untersu-
chen auch, wie sich die Einfüh-
rung eines Unternehmensstraf-
rechts auf das allgemeine Straf-
recht, das Verfahrensrecht und
das Wirtschaftsrecht auswirken
würde. Zudem werden Daten
zur Wirksamkeit der Bußgeld-
vorschriften erhoben. Im Team
sind Michael Kubiciel (Wirt-
schaftsstrafrecht), Elisa Hoven
(Strafrecht/Kriminologie), Tho-
mas Weigend (Strafverfahrens-
recht) und Martin Henssler
(Wirtschaftsrecht). Unterstützt
wird die Arbeit durch Achim
Wambach. (ris)

Die Höchststrafe von
zehn Millionen Euro
zahlen Weltkonzerne aus
der Portokasse

Dirk Wiese, SPD

EXPEDITION Kölner Wüstenforscher auf Unesco-Mission
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Das Werk von Millionen Sandstürmen
Wie ein riesiger Pilz ragt der Felsen im Enne-
di-Massiv in die Höhe. „Die Landschaft hier
wurde von Millionen von Sandstürmen ge-
formt“, sagt der Kölner Sahara-Experte Ste-
fan Kröpelin über die Region im Nordosten
des Tschad. Mit seinem tschadischen Mit-
streiter Baba Mallaye half der Klimaforscher,
der an der Uni Köln lehrt, auf einer zweiwö-
chigen Expedition Unesco-Gutachtern dabei,
eine Expertise über das weltweit einzigartige
Wüstengebirge anzufertigen. Das Gutachten

dient als Grundlage dafür, dass das Sand-
steinplateau, das so groß ist wie die Schweiz,
2016 in die Liste der Welterbestätten aufge-
nommen werden könnte.

In dem Massiv finden sich nicht nur bizarre
Landschaften, sondern auch Felsmalereien
und Grabstätten, die bis zu 10 000 Jahre alt
sind. Zudem ist das Ennedi-Gebiet eine Zu-
fluchtsstelle für Tiere, die in anderen Teilen
der Sahara ausgestorben sind. In den engen
Schluchten, in denen es auch kleine Seen

gibt, leben unter anderem Krokodile und Pa-
viane, „Es ist der Garten Eden der Sahara“,
betont Kröpelin. Unter Experten gilt es mitt-
lerweile als unstrittig, dass die Sahara in der
Vergangenheit zeitweise viel grüner war als
heute. Dies stützt die Annahme, dass die
Menschen von Afrika aus durch die heutige
Wüste in alle Teile der Welt wanderten – ein
zentrales Thema des Sonderforschungsbe-
reichs „Unser Weg nach Europa“ an der Uni-
versität Köln. (ris) Foto: Kröpelin/Uni Köln

UNIVERSITÄT

Letzte Chance
für Studenten
im Lehramt
Die Kölner Universität hat eine
Beratungsstelle für Lehramtsstu-
denten eingerichtet, die noch nach
der alten Prüfungsordnung lernen.
Im Zentrum für LehrerInnenbil-
dung (ZfL) sollen Fragen der ange-
henden Akademiker geklärt wer-
den, die sich aus der Umstellung
der Studiengänge von Staatsex-
amen auf Bachelor und Master im
Jahr 2016 und 2017 ergeben. Wer
dann sein Studium noch nicht be-
endet hat, wird der Hochschule
verwiesen oder muss in einen Ba-
chelorstudiengang wechseln. Die
Frist zur letzten Anmeldung zum
erziehungswissenschaftlichen Ab-
schlusskolloquium für Studenten
im Lehramt Grund-, Haupt- und
Realschule läuft bereits am
31. Oktober ab. In Köln sind 5500
Studenten betroffen, ungefähr
2000 von ihnen werden ihr Studi-
um nicht pünktlich abschließen,
schätzt die Uni. „Wir müssen ver-
hindern, dass sie vor dem Nichts
stehen“, erläutert Myrle Dziak-
Mahler, Geschäftsführerin des
ZfL.

Nun sollen die Studenten indivi-
duell beraten werden, wie sie das
Studium beenden können oder
welche Alternativen sich ihnen
bieten. Die Terminabsprache er-
folgt per E-Mail, per Telefon unter
0221/470-86 09 oder persönlich
im Beratungszentrum an der Im-
mermannstraße 49. (ris)
zfl-lpo2003@uni-koeln.de
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